
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Verordnung zum Parkplatzbewirtschaftungsreglement 

 

Artikel 4 

bisher neu 
1Die maximale Parkzeiten betragen:  

 

Bahnhofstrasse, Busswilstrasse 

30 Minuten 

 

Bielstrasse, Birkenweg (PZ 1), Hauptstrasse, 

Monopoliplatz 

2 Stunden 

 

Hirschenplatz, Parkplatz UBS, Juraweg, 

Blumenweg, Fabrikstrasse, Herrengasse, 

Schulgasse 

3 Stunden 

 

Alter Viehmarktplatz, Mühleplatz, Kreuzplatz, 

ESH Weisses Kreuz  

unbeschränkt 

 
2Ausgenommen von den maximalen Parkzeiten 

sind die Parkkartenbesitzerinnen und Besitzer.  

1Die maximale Parkzeiten betragen:  

 

Bahnhofstrasse, Busswilstrasse 

30 Minuten 

 

2 Stunden 

Bielstrasse, Birkenweg (PZ 1), Hauptstrasse, 

Monopoliplatz, Hirschenplatz, Parkplatz UBS, 

Juraweg, Blumenweg, Fabrikstrasse, Herren-

gasse, Schulgasse, Marktplatz  

3 Stunden 

 

 

 

Alter Viehmarktplatz, Mühleplatz, Kreuzplatz, 

ESH Weisses Kreuz  

24 Stunden 

 
2Ausgenommen von den maximalen Parkzeiten 

sind die Parkkartenbesitzerinnen und Besitzer. 

Begründung 

 

Dieser Artikel sieht verschiedene maximale Parkzeiten an verschiedenen Stellen vor. Bei 

Betrachtung der geographischen Lage dieser Strassenabschnitte kann festgestellt werden, dass 

für aneinandergrenzende Strassen unterschiedliche Bedingungen bezüglich der Parkzeiten 

gelten. Dies scheint nicht ganz bürgerfreundlich und kann durchaus für die Nutzenden verwirrend 

wirken. Um die Parkzeiten für die Nutzenden verständlicher und bürgerfreundlicher zu gestalten, 

macht eine Anpassung dieses Artikels Sinn.  

 

Im Rahmen der Vernehmlassung und der Verabschiedung des Geschäftes zu Handen des 

Grossen Gemeinderates wurde festgestellt, dass die Parkplätze beim Marktplatz in den 

kommunalen Rechtsgrundlagen noch nicht erwähnt sind. Dies wurden nun noch ergänzt. 

 

 

 

Artikel 9 

bisher neu 

Die Parkplätze der Parkzone 3 werden nicht 

bewirtschaftet und können für eine 

unbeschränkte Zeit zum Parkieren benützt 

werden. 

1Während folgenden Zeiten ist das Parkieren in 

der Parkzone 3 gebührenpflichtig:  

Montag bis Samstag, 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
2Die Parkgebühren werden wie folgt festgesetzt: 
bis 3 Stunden gratis 
ab 3 Stunden bis 9 Stunden Fr. 0.50 je Stunde 
ab 9 Stunden bis 24 Stunden Fr. 5.00 fix 
48 Stunden Fr. 10.00 fix 
Wochenparkkarte Fr. 15.00 fix 
Anwohnerparkkarte Fr. 30.00 je Monat 
Pendlerkarte Fr. 40.00 je Monat 

Begründung 

 
Bei den heute nicht bewirtschafteten Parkplatzanlagen stehen verschiedene Bedürfnisse einander 
entgegen. So wollen beispielsweise BesucherInnen des Schwimmbads nicht höhere Parkgebühren 
zahlen müssen, als der Eintritt in das Schwimmbad kostet. Dasselbe gilt für BesucherInnen der 
Seelandhalle oder des Sportzentrums Grien. Auch sie wollen bei einem Hockeymatch oder bei 
anderen sportlichen Aktivitäten nicht übermässige Parkgebühren zahlen müssen. Mit dem 
Gratisschritt von 3 Stunden und der Festsetzung dieser Gebühren, werden die Bedürfnisse auf 



 

 

 

 

einander zugeschnitten.  
 
Die Gebühren für die Tagesparkkarte, Wochenparkkarte, Anwohnerparkkarte und 
Pendlerparkkarte sind an die bestehende Parkzone 2 angelehnt. Somit ist nebst der 
Kurzzeitnutzung ebenfalls eine Langzeitnutzung durch den Erwerb von Parkkarten möglich. 
 
Die Bewirtschaftung erfolgt mittels Parkuhren und Parkkarten. Die Registration erfolgt nicht über 
eine Parkfeldnummer, sondern über das Nummernschild des Fahrzeuges. Da in die neue 
Parkzone 3 auch Parkfelder fallen, die heute als Kiesplätze ausgewiesen sind, ist dieses System 
zwingend. Zudem vereinfacht es die Kontrollrundgänge für die Securitas.  

 

 

Artikel 12 

 

bisher neu 

Für folgende Dienstleistungen werden 

zusätzliche Bearbeitungsgebühren verlangt:  

- Ausstellen eines Ersatzausweises bei Verlust 

oder Mutation Fr. 10.00 

- Vorzeitige Rückgabe einer Parkkarte 

 Fr. 10.00 

Für folgende Dienstleistungen werden 

zusätzliche Bearbeitungsgebühren verlangt:  

- Ausstellen eines Ersatzausweises bei Verlust 

oder Mutation Fr. 10.00 

- Vorzeitige Rückgabe einer Parkkarte 

 Fr. 10.00 

- Stornierung der Ordnungsbusse aufgrund 

Eigenverschulden Fr. 10.00 

Begründung 

 

Die meisten öffentlichen Parkplätze sind nummeriert. Es passiert immer wieder, dass die Nutzer 

die Parkgebühren zahlen, bei der Registrierung jedoch eine falsche Parkplatznummer angeben. 

Geraten diese Fahrzeuge in eine Kontrolle der Securitas, wird eine Ordnungsbusse ausgestellt. 

Anschliessend gelangen die Betroffenen an das Polizeiinspektorat und bitten unter Vorlage des 

Kassenzettels um die Stornierung der Ordnungsbusse. Früher wurde für den Aufwand Fr. 14.00 

verrechnet. Dieser Betrag ist weder im Parkplatzbewirtschaftungsreglement noch in der 

Verordnung zum Parkplatzbewirtschaftungsreglement ausgewiesen. Da der Verwaltungsaufwand 

aufgrund von Eigenverschulden der Nutzer entsteht, sollte die Gebühr im vorliegenden Artikel 

ergänzt werden. Damit besteht eine rechtliche Grundlage, um diese Gebühren erheben zu dürfen. 

Die Höhe der Gebühr lehnt sich an die bestehenden Positionen an.  

 

Hinweis 

Mit der zunehmenden Verbreitung von digitalen Bezahlmöglichkeiten, welche in der Regel auf der 

Basis des Nummernschilds erfolgt, sind diese Stornierungen rückläufig. Dennoch kommen sie im 

Alltag regelmässig noch vor.  

 

 

 


